
  
 

 

    

 
 

 

MUSTER  -  V E R E I N B A R U N G 

 
 
Zwischen 

Inspoco GmbH 
vertr.d.d. GF Mattias Rohlin 
Dorotheenstr. 64 
22301 Hamburg 

 
 

u n d     
Sportverein 

    Straße  
    PLZ Ort 
 
im Folgenden - Sportverein –  
 
 
1. Der Sportverein nimmt an der von Inspoco GmbH organisierten Gutscheinheft- 

Aktion "GOOD BUY" teil. Der Sportverein erhält eine gewünschte Anzahl an Gutschein-

heften von Inspoco GmbH mit einem verbindlich empfohlenen Einzelveräußerungspreis 

von € 20,00 (inkl. einer etwaig vom Verein auszuweisender Umsatzsteuer), die genaue 

Stückzahl wird in einem seperaten Lieferschein festgelegt. Die Gutscheinhefte werden 

dem Sportverein kostenlos mit Verkaufsauftrag zur Verfügung gestellt. Die Gutschein-

hefte können bis zum Ende der Aktionslaufzeit und solange der Vorrat reicht, unter 

der Voraussetzung nachbestellt werden, dass die bereits vorhandenen Gutscheinhefte 

verbraucht bzw. vom Sportverein verkauft sind. 

 

2. Der Sportverein verpflichtet sich, die Gutscheinhefte wie ein Kommissionär exklusiv 

an seine Mitglieder oder sonstige Dritte als Verbraucher zum oben genannten Einzel-

veräußerungspreis zu veräußern. 50% des Verkaufserlöses (€ 10,00 inkl. einer etwaigen 

Umsatzsteuer) stehen dem Sportverein als Provision zu. Die andere Hälfte des Ver-

kaufserlöses (in jedem Fall je Heft netto € 8,40 zzgl. 19% Umsatzsteuer = € 1,60, brut-

to € 10,00) aus verkauften Gutscheinheften erhält die Fa. Inspoco GmbH vom Sport-

verein auf das Konto der Inspoco GmbH Nr. 1280 30 84 02 bei der Hamburger Sparkasse 

, BLZ 200 505 50. Die Gutscheinhefte bleiben bis zum Verkauf an den Kunden im Eigen-

tum von Inspoco GmbH. 

Durch die Provision sind alle notwendigen Aufwendugen des Sportvereins abgegolten. 

Die genaue Abrechnung erfolgt anhand von Vordrucken der Inspoco GmbH. Nicht ver-

kaufte Gutscheinhefte sind durch den Verein nach der vereinbarten Laufzeit an Inspo-

co GmbH zurück zu geben oder mit netto € 8,40 zzgl. 19% Umsatzsteuer = € 1,60, brut-

to € 10,00 zu vergüten. 

 

3. Der Sportverein verpflichtet sich, zwecks Auszahlung über verkaufte Gutscheinhefte 

einzig unter Verwendung der Vordrucke der Inspoco GmbH Rechnung zu legen. Inspoco 

GmbH ist nur verpflichtet, vollständige Gutscheinhefte kostenfrei zurückzunehmen, 



 
 
Seite 2 

soweit diese nicht verkauft worden sind. Der Sportverein haftet allein für die Verwah-

rung und Sorgfalt im Zusammenhang mit dem Verkauf der Gutscheinhefte sowie bis zur 

endgültigen Abwicklung aus der Aktion. Inspoco GmbH kann jederzeit Abrechnung und 

Auszahlung verlangen. 

 

4. Gutscheinhefte dürfen nicht unmittelbar in der Nähe des jeweils teilnehmenden 

Geschäfts bzw. Gutscheingebers oder des Einkaufszentrums vertrieben werden. Der 

Sportverein ist darüber hinaus verpflichtet, beim Vertrieb der Hefte nur die Vertriebs- 

u. Werbematerialien von Inspoco GmbH zu nutzen (Flyer, Ständer u.ä.), unbeschadet 

des Rechts, in vereinsinternen Publikationen für die Gutschein-Aktion zu werben. 

 

5. Der Sportverein ist verpflichtet, die Einnahmen aus der Aktion (Ziff. 1, 2) sinnvoll in 

seine Sportförderung zu investieren. 

 

6. Inspoco GmbH versichert, dass die jeweiligen Gutscheingeber ihre Rabattgewährung 

für die Laufzeit zur Einlösung durch den Kunden garantiert haben. Inspoco GmbH haf-

tet jedoch nicht für etwaige Leistungsstörungen aus dem Erwerb von Produkten 

und/oder Dienstleistungen sowie aller Ansprüche des Kunden aus der Einlösung des 

Gutscheins. Gleiches gilt für die missbräuchliche Nutzung des Gutscheinheftes oder 

einzelner Gutscheine. 

 

7. Diese Vereinbarung ist befristet bis zum 30.06.2010, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf. Für diesen Zeitraum trägt der Sportverein das alleinige Verkaufsrisiko. Die 

Sorgfaltspflichten des Vereins sowie Anforderungen und Fälligkeit von Abrechnung 

und/oder Auszahlung gem. Ziff. (3) bleiben hiervon unberührt. Inspoco GmbH behält 

sich vor, den Sportverein von der Gutschein-Aktion auszuschließen und diese Vereinba-

rung fristlos zu kündigen, wenn der Verein dieser Vereinbarung und dem damit ver-

bundenen Vertragszweck zuwider handelt. 

 

8. Für etwaige Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist die Anwendung deutschen 

Rechts vereinbart. Als Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten aus dieser Vereinba-

rung ist Hamburg vereinbart. 

 

 
Hamburg, den...........................  ............................................ 

Inspoco GmbH, Mattias Rohlin 
 
 
..................................................................... 
(Sportverein, Stempel, Unterschrift) 
 
 

..................................................................... 
(Unterschrift in Blockbuchstaben) 
 


